
Drucksache 1 2/198 
06.03.91 

Deutscher Bundestag 
12. Wahlperiode 

Gesetzentwurf 
der Bundesregierung 

Entwurf eines Gesetzes 
zu dem Vertrag vom 9. November 1990 
zwischen der Bundesrepublik Deutschland 
und der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken 
über die Entwicklung einer umfassenden Zusammenarbeit 
auf dem Gebiet der Wirtschaft, Industrie, Wissenschaft und Technik 

A. Zielsetzung 

Regelung der Wirtschaftsbeziehungen zwischen der ehemaligen DDR 
und der UdSSR in der Übergangsphase sowie der langfristigen 
Entwicklung der wi rtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen dem 
geeinten Deutschland und der UdSSR. 

B. Lösung 

—Ratifizierung des obengenannten Vertrages. Der Vertrag bedarf 
nach Artikel 59 Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes als Voraussetzung 
für den Austausch der Ratifikationsurkunden der Mitwirkung der 
gesetzgebenden Körperschaften in Form eines Bundesgesetzes. 

—Konkretisierung des Vertrauensschutzgrundsatzes des Einigungs-
vertrages (Artikel 29). 

Im einzelnen durch: 
o Erweiterte Informations- und Kontaktmöglichkeiten 
o Maßnahmen zur Strukturverbesserung der Wirtschaft in der ehe-

maligen DDR 
o Übergangsregelungen der EG für traditionelle Warenströme aus 
der UdSSR in das Gebiet der ehemaligen DDR 

o Verfahrensregelungen für die Kooperationsprojekte Jamburg und 
Kriwoi Rog auf dem Gebiet der UdSSR 

—Gestaltung der langfristigen Entwicklung der Wirtschaftsbeziehungen 
u. a. durch 
o Intensivierung der Zusammenarbeit in Bereichen wie Umwelt, 

Energie, Industrie, Konversion, Drittlandskooperation, wissen-
schaftlich-technischer Zusammenarbeit 

o weiteren Abbau von Handelshemmnissen 
o Ausfuhrgewährleistungen 



Drucksache 12/198 	Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 

o Arbeitserleichterungen für Geschäftsleute 

o freien Austausch von Wirtschaftsinformationen 

o Aus- und Weiterbildung 

o Makroökonomische Beratung 

C. Alternativen 

Keine 

D. Kosten 

Keine 
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Bundesrepublik Deutschland 
Der Bundeskanzler 

021 (423) — 651 09 — Wi 9/91 (NA 2) Bonn, den 06. März 1991 

An den 
Präsidenten des Deutschen Bundestages 

Hiermit übersende ich den von der Bundesregierung beschlossenen Entwu rf 
 eines Gesetzes zu dem Vertrag vom 9. November 1990 zwischen der Bundes-

republik Deutschland und der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken über 
die Entwicklung einer umfassenden Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
Wi rtschaft , Industrie, Wissenschaft und Technik mit Begründung und Vorblatt. 

Ich bitte, die Beschlußfassung des Deutschen Bundestages herbeizuführen. 

Federführend ist der Bundesminister für Wi rtschaft . 

Der Bundesrat, dem die Vorlage am 8. Februar 1991 als besonders eilbe-
dürftig zugeleitet wurde, hat in seiner 626. Sitzung am 1. März 1991 gemäß 
Artikel 76 Abs. 2 des Grundgesetzes beschlossen, gegen den Gesetzentwurf 
keine Einwendungen zu erheben. 

Kohl 
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Entwurf eines Gesetzes 
zu dem Vertrag vom 9. November 1990 

zwischen der Bundesrepublik Deutschland 
und der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken 

über die Entwicklung einer umfassenden Zusammenarbeit 
auf dem Gebiet der Wirtscha ft, Industrie, Wissenschaft und Technik 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Dem in Bonn am 9. November 1990 unterzeichneten Vertrag zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland und der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken 
über die Entwicklung einer umfassenden Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
Wirtschaft, Industrie, Wissenschaft und Technik und dem ergänzenden Brief-
wechsel wird zugestimmt. Der Vertrag und der Briefwechsel werden nachstehend 
veröffentlicht. 

Artikel 2 

(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in Kraft . 

(2) Der Tag, an dem das Abkommen nach seinem Artikel 25 und der Brief-
wechsel in Kraft  treten, ist im Bundesgesetzblatt bekanntzugeben. 

Begründung 

Zu Artikel 1 
Auf den Vertrag findet Artikel 59 Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes Anwendung, 
da er sich auf Gegenstände der Bundesgesetzgebung bezieht. 

Zu Artikel 2 
Die Bestimmung des Absatzes 1 entspricht dem Erfordernis des Artikels 82 Abs. 2 
des Grundgesetzes. 
Nach Absatz 2 ist der Zeitpunkt, in dem der Vertrag nach seinem Artikel 25 
in Kraft  tritt, im Bundesgesetzblatt bekanntzugeben. 

Schlußbemerkung 
Bund, Länder und Gemeinden werden durch die Ausführung des Gesetzes nicht 
mit Kosten belastet. 
In dem Vertrag werden lediglich allgemeine Rahmenbedingungen auf Gegensei-
tigkeit vereinbart, die keine zusätzlichen materiellen Belastungen bringen, so daß 
auch keine preislichen Auswirkungen zu erwarten sind. 
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Vertrag 
zwischen der Bundesrepublik Deutschland 

und der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken 
über die Entwicklung einer umfassenden Zusammenarbeit 

auf dem Gebiet der Wirtscha ft, Industrie, Wissenschaft und Technik 

Die Bundesrepublik Deutschland und die Union der Sozialisti-
schen Sowjetrepubliken — 

in dem Wunsch, in Übereinstimmung mit dem Vertrag vom 
9. November 1990 über gute Nachbarschaft, Partnerschaft  und 
Zusammenarbeit zwischen der Bundesrepublik Deutschland und 
der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, die beiderseitige 
wirtschaftliche, industrielle und wissenschaftlich-technische 
Zusammenarbeit im Interesse ihrer Völker erheblich zu entwickeln 
und zu vertiefen, 

in der Erkenntnis, daß eine umfassende wi rtschaftliche, indu-
strielle und wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit ein 
wichtiges und notwendiges Element ist, um die beiderseitigen 
Beziehungen auf einer stabilen und langfristigen Grundlage zu 
entwickeln und festes Vertrauen zwischen beiden Staaten und 
ihren Völkern zu begründen, 

in der Überzeugung, daß demokratische und wi rtschaftliche 
Freiheit die Basis dauerhaften wi rtschaftlichen und sozialen Fort-
schritts sind, 

in der Erkenntnis, daß stabile und beiderseitig vorteilhafte 
Beziehungen auf diesen Gebieten als materielle Grundlage für 
den Aufbau von Beziehungen einer echten Partnerschaft  und 
einer konstruktiven Zusammenarbeit zwischen ihnen dienen, 

in der Überzeugung, daß ein auf den Kräften des Marktes 
basierender wi rtschaftlicher Reformprozeß die wi rtschaftliche Lei-
stungsfähigkeit stärkt, den Bedürfnissen und Wünschen der Men-
schen besser Rechnung tragen kann, die Bedingungen einer 
engeren Zusammenarbeit verbessert und zu einem offeneren 
Welthandel beitragen wird, 

gestützt auf den erreichten Stand des wi rtschaftlichen Zusam-
menwirkens zwischen beiden Ländern, 

in Würdigung der Bedeutung, die der vollinhaltlichen Erfüllung 
der Schlußakte der Konferenz über Sicherheit und Zusammenar-
beit in Europa vom 1. August 1975 und den abschließenden 
Dokumenten der KSZE-Nachfolgetreffen, insbesondere der Kon-
ferenz für wi rtschaftliche Zusammenarbeit in Europa in Bonn 
zukommt, 

in Bekräftigung ihres Bestrebens, einen realen Beitrag zur 
Gestaltung eines einheitlichen Wirtschaftsraums auf dem europäi-
schen Kontinent zu leisten, 
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im Hinblick auf die Mitwirkung der Bundesrepublik Deutschland 
und der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken in internatio-
nalen Wirtschaftsorganisationen sowie auf die zwischen den 
Europäischen Gemeinschaften und der Union der Sozialistischen 
Sowjetrepubliken bestehenden Abkommen und Vereinbarungen, 

unter Bezugnahme auf Artikel 21 des Abkommens vom 
18. Dezember 1989 zwischen der Europäischen Wirtschaftsge-
meinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft und der 
Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken über den Handel und 
die handelspolitische und wirtschaftliche Zusammenarbeit, 

geleitet von dem Ziel, ein stetiges wi rtschaftliches Wachstum zu 
gewährleisten, die Lebensqualität ihrer Bürger zu verbessern, die 
Beschäftigung zu erhöhen, die materiellen und personellen Res-
sourcen effektiv zu nutzen und die Umwelt zu schützen, 

in der Erkenntnis, daß die Zusammenarbeit in den Bereichen 
der Wirtschaft, der Industrie, der Wissenschaft und der Technik 
unter Beachtung der ökologischen Aspekte ein wesentlicher 
Bestandteil ihrer Beziehungen insgesamt darstellt und in Zukunft 
einen noch breiteren Raum einnehmen sollte, 

in der Überzeugung, daß die wirtschaftlichen Reformen in der 
Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken und die Herstellung 
der staatlichen Einheit Deutschlands zusätzliche Möglichkeiten 
für die Entwicklung der beiderseitigen Zusammenarbeit sowohl 
auf staatlicher Ebene als auch auf der Ebene direkter Beziehun-
gen zwischen daran interessierten Partnern eröffnen — 

haben folgendes vereinbart: 

Artikel 1 

Die Vertragsparteien, geleitet von den Prinzipien der Gleichheit, 
der Nichtdiskriminierung und des beiderseitigen Vorteils, werden 
sich um eine stetige Intensivierung und Diversifizierung der bei-
derseitigen wirtschaftlichen, industriellen und wissenschaftlich-
technischen Beziehungen bemühen. 

Die Vertragsparteien erkennen die Notwendigkeit an, Über-
gangsprobleme, die sich für ihre wi rtschaftliche Zusammenarbeit 
ergeben können, sachgerecht zu behandeln. 

Zu diesem Zweck ist vorgesehen: 

1. Die Vertragsparteien unterstützen durch geeignete Maßnah-
men die Kontinuität und die weitere Entwicklung der Handels- 
und Wi rtschaftsbeziehungen zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und der Union der Sozialistischen Sowjetrepubli-
ken. Das betrifft insbesondere bereits geschlossene Überein-
künfte über Warenlieferungen und die Erbringung von Dienst-
leistungen zwischen der Deutschen Demokratischen Republik 
und der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken. 

Die Unternehmen und Organisationen beider Länder gestal-
ten die Wi rtschaftsbeziehungen in eigener Verantwortung. 

Die Vertragsparteien schaffen die organisatorischen Voraus-
setzungen für erweiterte Informations- und Kontaktmöglichkei-
ten, die die Unternehmen und Organisationen beider Länder 
bei der Aufrechterhaltung von gewachsenen Liefer-, Bezugs- 
und anderen wi rtschaftlichen Beziehungen unterstützen. 
Dabei ist besonders zu berücksichtigen das beiderseitige 
Interesse an der Versorgung mit Ersatzteilen für die früher aus 
der Deutschen Demokratischen Republik in die Union der 
Sozialistischen Sowjetrepubliken und aus der Union der 
Sozialistischen Sowjetrepubliken in die Deutsche Demokrati-
sche Republik gelieferten Maschinen, Ausrüstungen und 
Geräte, um deren normalen Betrieb sicherzustellen. 
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Die Vertragsparteien unterstützen die Aufrechterhaltung tradi-
tioneller Lieferbeziehungen unter Anpassung an marktwirt-
schaftliche Bedingungen. Die Ausgestaltung der Vertragsbe-
ziehungen im einzelnen liegt in der Verantwortung der Unter-
nehmen und Organisationen. 

Die Vertragsparteien werden den betroffenen Betrieben und 
Organisationen zur Beibehaltung und Weiterentwicklung der 
entstandenen Unternehmenskooperationen und wissen-
schaftlich-technischen Beziehungen, insbesondere hinsicht-
lich der gegenseitigen Lieferungen von Zubehörteilen und 
Materialien und der Nutzung von Ergebnissen gemeinsamer 
Forschungen und Ausarbeitungen, Unterstützung leisten. 

Die deutsche Seite unterstützt die Leistungsfähigkeit der 
Unternehmen auf dem Gebiet der ehemaligen Deutschen 
Demokratischen Republik durch Maßnahmen zur Strukturver-
besserung. Diese Maßnahmen werden auch mit sowjetischen 
Partnern  kooperierende Unternehmen zwecks Aufrechterhal-
tung der bestehenden wi rtschaftlichen Beziehungen erfassen. 

Entsprechende Maßnahmen werden im Rahmen der Bestim-
mungen des Vertrags über die Gründung der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft getroffen. 

2. Die deutsche Seite wird weiterhin Anstrengungen unterneh-
men, daß für die im Zuständigkeitsbereich der Europäischen 
Gemeinschaften liegenden Bedingungen des Handels- und 
Wirtschaftsverkehrs für eine Übergangszeit besondere Maß-
nahmen getroffen werden, die erleichterte Voraussetzungen 
für einen Marktzugang von sowjetischen Betrieben und Orga-
nisationen auf dem Gebiet der ehemaligen Deutschen Demo-
kratischen Republik im Rahmen der traditionellen Waren-
ströme schaffen. 

Die deutsche Seite weist darauf hin, daß diese Maßnahmen 
insbesondere die zeitlich begrenzte Aussetzung der Zölle des 
Gemeinsamen Zolltarifs der Europäischen Wirtschaftsge-
meinschaft und Abgaben gleicher Wirkung im Rahmen 
bestimmter Mengen- und Wertgrenzen für Waren aus der 
Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken betreffen, die im 
Gebiet der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik 
in den zollrechtlich freien Verkehr überführt und do rt  ver-
braucht werden, oder eine Be- oder Verarbeitung erfahren, 
durch die sie die Eigenschaft von Ursprungswaren der Euro-
päischen Gemeinschaft erlangen. Die deutsche Seite wird 
sich in einer Übergangszeit für die Aussetzung der nichtspezi-
fischen mengenmäßigen Beschränkungen von Waren, wie in 
der Verordnung (EWG) Nr. 288/82 definie rt, die aus der Union 
der Sozialistischen Sowjetrepubliken in das Gebiet der ehe-
maligen Deutschen Demokratischen Republik im Rahmen 
traditioneller Warenströme geliefert werden, einsetzen. Ferner 
setzt sie sich dafür ein, für eine Übergangszeit Abweichungen 
von Normen und Qualitätsanforderungen für Waren sowjeti-
schen Ursprungs im Rahmen traditioneller Warenströme 
zuzulassen, sofern diese nicht in anderen Gebieten der Euro-
päischen Gemeinschaft als dem Gebiet der ehemaligen Deut-
schen Demokratischen Republik in den Verkehr gebracht 
werden. 

Weiter wird die deutsche Seite die spezifischen mengenmäßi-
gen Beschränkungen, wie in der Verordnung (EWG) Nr. 3420/ 
83 definie rt, in einer Übergangszeit nicht auf Waren anwen-
den, die aus der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken in 
das Gebiet der ehemaligen Deutschen Demokratischen Repu-
blik im Rahmen traditioneller Warenströme geliefert werden. 
Dies bezieht sich auch auf mengenmäßige Beschränkungen 
von Waren, die unter den Vertrag über die Gründung der 
Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl fallen. 

Hinsichtlich der deutschen Normen und Standards, deren 
Anwendung im Zusammenhang mit der Aufrechterhaltung 
traditioneller Warenströme während einer Übergangszeit zu 



Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 	Drucksache 12/198 

Schwierigkeiten führt, wird sich die deutsche Seite im Rahmen 
geltender Rechtsvorschriften um Lösungen bemühen, sofern 
diese Waren nicht in anderen Gebieten der Europäischen 
Gemeinschaft als in der ehemaligen Deutschen Demokrati-
schen Republik in Verkehr gebracht werden. 

3. Die Vertragsparteien bestätigen die Bedeutung der Zusam-
menarbeit bei der Erschließung der Gaslagerstätten von Dam-
burg und der Errichtung des Hütten- und Erzanreicherungs-
kombinats von Kriwoi Rog in der Sowjetunion. Die Vertrags-
parteien werden die Verbindlichkeiten der sowjetischen Seite 
zum 1. Januar 1991 für die durch Organisationen der ehemali-
gen Deutschen Demokratischen Republik errichteten Objekte, 
gelieferten Waren und erbrachten Leistungen sowie die damit 
verbundenen Lieferumfänge von Rohstoffen aus der Union 
der Sozialistischen Sowjetrepubliken zu den Bedingungen der 
bestehenden Abkommen präzisieren. Für die Zeit nach 1990 
sind die Bedingungen für die weitere Zusammenarbeit neu zu 
vereinbaren. Zu diesem Zweck werden beide Vertragspar-
teien gemischte Arbeitsgruppen einsetzen, die ihre Vor-
schläge den Regierungen beider Länder zur Entscheidung 
vorlegen. 

4. Die Vertragsparteien bekräftigen das beiderseitige Interesse 
an der weiteren Zusammenarbeit bei der Errichtung von 
Objekten im Gebiet der ehemaligen Deutschen Demokrati-
schen Republik und im Hoheitsgebiet der Union der Sozialisti-
schen Sowjetrepubliken im Rahmen geltender Abkommen 
über die wirtschaftliche und technische Zusammenarbeit und 
anderer vertraglicher Übereinkünfte mit Organisationen der 
Deutschen Demokratischen Republik. Perspektiven der 
Zusammenarbeit bzw. Abwicklungsfragen werden im einzel-
nen in gemischten Arbeitsgruppen behandelt. Dabei wird den 
besonderen wirtschaftlichen und finanziellen Fragen, ein-
schließlich möglicher wechselseitiger Ansprüche, die sich aus 
einem kurzfristigen Abbruch einzelner Kooperationsprojekte 
ergeben, große Aufmerksamkeit gewidmet. 

5. Die Unternehmen und Organisationen beider Länder wickeln 
die Verträge über Warenlieferungen nach Maßgabe der „All-
gemeinen Bedingungen für die Warenlieferungen zwischen 
den Organisationen der Mitgliedsländer des RGW 1968/1988" 
in eigener Verantwortung ab. 

Artikel 2 

Die Vertragsparteien werden im Rahmen der bestehenden 
Regelungen, Gesetze und Übereinkünfte alles tun, um die Weiter-
entwicklung der wi rtschaftlichen, industriellen und wissenschaft-
lich-technischen Zusammenarbeit zu fördern und die Einbezie-
hung eines großen Kreises von Beteiligten zu gewährleisten. 
Dabei wird der Zusammenarbeit zwischen kleinen und mittleren 
Firmen und Betrieben besondere Aufmerksamkeit gelten. 

Artikel 3 

Die Vertragsparteien lassen sich durch das Abschließende 
Dokument des Wiener Folgetreffens der Vertreter der Teilnehmer-
staaten der KSZE und die Bestimmungen des Abkommens zwi-
schen der Europäischen Wi rtschaftsgemeinschaft  und der Euro-
päischen Atomgemeinschaft und der Union der Sozialistischen 
Sowjetrepubliken über den Handel und die handelspolitische und 
wi rtschaftliche Zusammenarbeit vom 18. Dezember 1989 leiten. 
Sie werden sich dementsprechend weiterhin bemühen, Handels-
hemmnisse jeglicher A rt  weiter abzubauen oder schrittweise zu 
beseitigen und damit zur Ausweitung und Diversifizierung ihrer 
Handelsbeziehungen beitragen. 

Die Vertragsparteien werden sich im Rahmen der bestehenden 
tatsächlichen und rechtlichen Möglichkeiten bemühen, Bedingun-
gen zu schaffen, die einen weiteren Ausbau und Intensivierung 
der Handels- und Wi rtschaftsbeziehungen gewährleisten. 
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Artikel 4 

Die Vertragsparteien erkennen die Bedeutung an, die die 
Finanzierung einschließlich der Gewährung von mittel- und lang-
fristigen Krediten für eine stetige und effektive Entwicklung der 
wi rtschaftlichen Zusammenarbeit hat. Sie erklären sich daher 
bereit, Ausfuhrgewährleistungen für Kredite zu möglichst günsti-
gen Bedingungen in Anwendung der jeweils geltenden nationalen 
und internationalen Rechtsvorschriften und Regeln verfügbar zu 
machen. 

Die Vertragsparteien bestätigen ihre Bereitschaft, im Rahmen 
der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung und 
anderer multilateraler Finanzinstitutionen zusammenzuwirken. 

Artikel 5 

Die Vertragsparteien bekräftigen ihre Auffassung, daß die För-
derung und der gegenseitige Schutz von Kapitalanlagen in dem 
jeweiligen Hoheitsgebiet eine wichtige Voraussetzung für eine 
erfolgreiche wirtschaftliche Zusammenarbeit ist. 

Artikel 6 

Unbeschadet der Verpflichtungen der Bundesrepublik Deutsch-
land aus der Mitgliedschaft in den Europäischen Gemeinschaften 
und den Verpflichtungen der Union der Sozialistischen Sowjetre-
publiken aus geschlossenen internationalen Übereinkünften wer-
den die Vertragsparteien die Gründung von Vertretungen von 
Unternehmen und Organisationen des einen Landes auf dem 
Hoheitsgebiet des anderen Landes erlauben und diesen Vertre-
tungen und deren Führungskräften und Fachkräften sowie ihrer 
wi rtschaftlichen Tätigkeit die gleiche günstige Behandlung zukom-
men lassen, die sie auch anderen Staaten aufgrund ihres nationa-
len Rechts und der von ihnen geschlossenen zweiseitigen Über-
einkünfte gewähren. 

Dementsprechend werden sie Bürgern des jeweils anderen 
Landes, die sich vorübergehend zu Zwecken des Handels, als 
leitende Angestellte oder als Fachkräfte mit unternehmensbezo-
genen Spezialkenntnissen oder als Fachkräfte mit Hochschulaus-
bildung oder vergleichbarer Ausbildung im jeweils anderen Land 
aufhalten und deren nächsten Familienangehörigen in der Frage 
der Bewegungsfreiheit im jeweiligen Hoheitsgebiet sowie in Fra-
gen der Erteilung von Aufenthaltsgenehmigungen und Arbeitser-
laubnissen und der Erfüllung von sonstigen Formalitäten, die für 
die Durchführung einer geschäftlichen oder einer damit im 
Zusammenhang stehenden Tätigkeit erforderlich sind, nach Maß-
gabe des jeweils geltenden Rechts und zwischenstaatlicher Über-
einkünfte bestmögliche Erleichterungen gewähren. 

Die Vertragsparteien werden gleichfalls in Fragen der Gewäh-
rung von möglichst günstigen Bedingungen für den Aufenthalt und 
die Tätigkeit ihrer Bürger, die auf das Hoheitsgebiet der jeweils 
anderen Vertragspartei zwecks Erzielung von Arbeitseinkommen 
reisen, nach Maßgabe des jeweils geltenden Rechts und zwi-
schenstaatlicher Übereinkünfte zusammenarbeiten. 

Artikel 7 

Die Vertragsparteien erklären ihre Bereitschaft, notwendige 
Maßnahmen zur Handelsförderung mit dem Ziel der Diversifizie-
rung und qualitativen Verbesserung des Warenaustausches zu 
unterstützen. Solche Maßnahmen umfassen insbesondere Wer-
bung, Beratung, Factoring-Operationen und andere Geschäfts-
dienstleistungen sowie die Veranstaltung von Seminaren, Messen 
und Ausstellungen. 

Artikel 8 

Die freie Wahl der wi rtschaftlichen Zusammenarbeit einschließ-
lich einer gemeinsamen und eigenständigen Produktion, einer 
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Spezialisierung, von Unteraufträgen, von Lizenzverträgen, von 
Gemeinschaftsunternehmen und selbständigen Unternehmen 
und anderer Formen von Kapitalanlagen, die sich im Einklang mit 
den jeweils geltenden Gesetzen befinden, unterliegt keinen 
Beschränkungen. 

Artikel 9 

Die Vertragsparteien intensivieren die Zusammenarbeit im 
Bereich der Produktion und rationellen, umweltverträglichen Nut-
zung von Rohstoffen und von Energie im Rahmen der bestehen-
den Einrichtungen. 

Darüber hinaus erklären die Vertragsparteien ihre Bereitschaft, 
die industrielle und wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit 
auf Gebiete, wie Umweltmonitoring, Vorbeugung gegen technolo-
gische Gefährdung und Störfälle, Behandlung und Endlagerung 
von toxischen und gefährlichen Abfällen, Vermeidung und Ver-
minderung der Luft- und Gewässerverschmutzung sowie der 
grenzüberschreitenden Verschmutzung, die aus der Umwandlung 
und dem Verbrauch von Energie herrühren, zu erstrecken. 

Die Vertragsparteien werden ihre Zusammenarbeit auf der 
Grundlage des Abkommens zwischen den beiden Regierungen 
über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Umweltschutzes 
ausbauen. 

Artikel 10 

Die Vertragsparteien werden bestrebt sein, günstige Bedingun-
gen für die Wirtscha ftsbeziehungen zwischen beiden Ländern auf 
höchstmöglichem technologischem Niveau zu schaffen, die den 
Anforderungen der ökologischen Sicherheit sowie dem Ziel, die 
technischen, betrieblichen, natürlichen und personellen Möglich-
keiten und Ressourcen beider Länder möglichst gut zu nutzen, 
gerecht werden. 

Sie werden bei der Modernisierung und Schaffung neuer indu-
strieller und landwirtschaftlicher Objekte in der Bundesrepublik 
Deutschland und in der Union der Sozialistischen Sowjetrepubli-
ken, einschließlich der gemeinsamen Produktion oder Lieferung 
von Ausrüstungen, Lizenzen, Know-how, technischen Unterlagen 
dazu und des damit zusammenhängenden Austausches von 
Fachkräften, zusammenwirken. 

Artikel 11 

Die Vertragsparteien werden Maßnahmen ergreifen, um die 
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Erschließung und kommer-
ziellen Nutzung des Weltraums, der Ressourcen der Weltmeere, 
des Flugzeug-, Automobil- und Schiffbaus und der Konversion der 
Rüstungsproduktion, einschließlich einzelner Rüstungsbetriebe, 
zu organisieren. 

Artikel 12 

Die Vertragsparteien sind sich darin einig, der Zusammenarbeit 
bei der Produktion landwirtschaftlicher Erzeugnisse, bei deren 
Verarbeitung, Transpo rt  und Lagerung sowie der Schaffung und 
Förderung moderner, hochleistungsfähiger landwirtschaftlicher 
Betriebe, die Kooperationsbeziehungen mit der Nahrungsmittel- 
und Verarbeitungsindustrie sowie dem Handel unterhalten, vor-
rangige Aufmerksamkeit zu schenken. Zu diesem Zweck ist die 
Durchführung von Pilotprojekten unter Beteiligung von staatlichen 
Organisationen, Berufsverbänden, Betrieben und Firmen beider 
Länder besonders geeignet. 

Vergleichbare Pilotprojekte könnten auf regelmäßiger Basis 
ebenfalls im Bereich der Herstellung industrieller Konsumgüter 
verwirklicht werden. 

Artikel 13 

Die Vertragsparteien vereinbaren, auch weiterhin in Fragen der 
Städteplanung und -entwicklung, der Schaffung und Modernisie-
rung ihrer Infrastruktur, einschließlich ihres Verkehrsnetzes sowie 
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des Wohnungs-, Industrie- und Straßenbaus, Schutzes der histo-
rischen und kulturellen Denkmäler und der Wiederherstellung des 
architektonischen Erbes eine enge Zusammenarbeit zu unterstüt-
zen und den Erfahrungsaustausch zu fördern. 

Die Vertragsparteien fördern ebenfalls den Informationsaus-
tausch zur Politik der Regionalentwicklung, zum Ausgleich des 
sozioökonomischen Regionalgefälles und zur Verbesserung der 
Beschäftigungslage. 

Artikel 14 

Die Vertragsparteien fördern die Entwicklung der Infrastruktur 
einer gesamteuropäischen wi rtschaftlichen Zusammenarbeit, ein-
schließlich Transportwesen, Fernmeldewesen sowie die Verwirkli-
chung von Großprojekten von gesamteuropäischem und interna-
tionalem Rang. 

Artikel 15 

Die Vertragsparteien erweitern ihre Zusammenarbeit bei der 
Aus- und Weiterbildung von Fach- und Führungskräften der Wi rt

-schaft, der Industrie, des Bank- und Versicherungswesens, des 
Buchprüfungs- und Steuerwesens, des Dienstleistungsbereichs 
und anderer Gebiete in der Bundesrepublik Deutschland und in 
der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken. 

Artikel 16 

Die Vertragsparteien fördern den gemeinsamen Export  von 
Industrieerzeugnissen, Technologie und Dienstleistungen auf 
Märkte dritter Länder, auch im Rahmen der rechtlichen Möglich-
keiten durch Ausfuhrgewährleistungen für Kredite entsprechend 
dem Anteil am Exportgeschäft. 

Artikel 17 

Die Vertragsparteien werden die Bildung und die Tätigkeit von 
gemischten Expertengruppen für Beratungen zu Fragen der 
makroökonomischen Entwicklung einschließlich des Erfahrungs-
austauschs über das Funktionieren einer freien Preisbildung, des 
Ergreifens von Antiinflationsmaßnahmen und der Tätigkeit von 
Antimonopolorganen fördern. 

Artikel 18 

Die Vertragsparteien werden der Entwicklung von Verbindun-
gen und der Zusammenarbeit zwischen Wissenschaftlern, Fach-
kräften, wissenschaftlichen Körperschaften und Unternehmen, 
einschließlich der Bildung gemischter Wissenschaftlergruppen auf 
zeitweiliger oder ständiger Grundlage, für die Erarbeitung wissen-
schaftlich-technischer Problemstellungen und Durchführung von 
Forschungsvorhaben zum Zwecke der Sicherung des sozialen 
und wirtschaftlichen Fortschritts beider Länder erhöhte Aufmerk-
samkeit schenken. 

Diese Zusammenarbeit erfolgt nach Maßgabe des Abkommens 
zwischen den beiden Regierungen über wissenschaftlich-techni-
sche Zusammenarbeit und der auf seiner Grundlage geschlosse-
nen Fachvereinbarungen; im Einzelfall kann sich die Zusammen-
arbeit auch auf die Möglichkeit der Finanzierung von Einzelprojek-
ten und wissenschaftlich-technischen Entwicklungen, die beide 
Vertragsparteien für nützlich halten, erstrecken. 

Artikel 19 

Die Vertragsparteien werden im Rahmen der geltenden Rechts-
vorschriften einen möglichst umfassenden und freien Austausch 
von Wirtschaftsinformationen für eine wi rtschaftliche, geschäft-
liche und wissenschaftlich-technische Betätigung sicherstellen, 
einschließlich des Zugangs zu Informationsnetzen, Publikationen 
und Datenbanken. 

Sie eröffnen die Zusammenarbeit zwischen ihren entsprechen-
den statistischen Diensten zum Zweck des Vergleichs und der 



Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 	Drucksache 12/198 

Abstimmung der verwendeten Methoden, insbesondere im 
Bereich der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung. 

Die Vertragsparteien stimmen hinsichtlich der großen Bedeu-
tung der Normung/Standardisierung für die Vertiefung ihrer wi rt

-schaftlichen, industriellen und wissenschaftlich-technischen 
Beziehungen überein. Die Zusammenarbeit auf diesem Gebiet 
wird auf der Grundlage von gesonderten Fachvereinbarungen 
erfolgen. 

Artikel 20 

Die Erörterung aktueller und längerfristiger Fragen der wi rt
-schaftlichen, industriellen und wissenschaftlich-technischen 

Zusammenarbeit und die Erarbeitung und Verwirklichung von 
Maßnahmen zur Ausweitung der Möglichkeiten und Verbesse-
rung der Bedingungen für die Zusammenarbeit werden von der 
Kommission für wi rtschaftliche und wissenschaftlich-technische 
Zusammenarbeit und der Kommission für wissenschaftlich-tech-
nische Zusammenarbeit wahrgenommen. 

Die Tagungen der Kommissionen unter der Leitung von Vertre-
tern beider Regierungen werden mindestens einmal im Jahr 
abwechselnd in einem der beiden Länder abgehalten. 

Artikel 21 

Die Änderung, Kündigung oder jede sonstige Form der Beendi-
gung von völkerrechtlichen Übereinkünften, die das unbewegliche 
Vermögen von Organisationen, Einrichtungen und Privatperso-
nen der einen Vertragspartei im Hoheitsgebiet der jeweils ande-
ren betreffen, erfolgt nur auf der Grundlage der jeweiligen Über-
einkünfte und des Völkerrechts. 

Die Vertragsparteien werden darüber konsultieren, welche 
Rechtsverhältnisse und Liegenschaften unter Absatz 1 dieses 
Artikels fallen. 

Artikel 22 

Die in diesem Vertrag aufgeführte Auflistung von Formen und 
Bereichen der Zusammenarbeit ist nicht erschöpfend. Die Zusam-
menarbeit zwischen den Vertragsparteien, sowie den Betrieben, 
Firmen und Organisationen beider Länder wird sich in allen For-
men und allen Bereichen vollziehen, die für die Beteiligten von 
Interesse sind. 

Artikel 23 

Die zwischen der Deutschen Demokratischen Republik und der 
Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken früher geschlossenen 
Übereinkünfte in den Bereichen Wi rtschaft , Industrie, Wissen-
schaft und Technik werden im Einklang mit den beiderseits aner-
kannten Prinzipien des Vertrauensschutzes in den bereits verein-
barten Konsultationen einer Prüfung hinsichtlich ihrer weiteren 
Behandlung unterzogen. 

Artikel 24 

Dieser Vertrag wird für die Dauer von zwanzig Jahren geschlos-
sen. Spätestens zwölf Monate vor Ablauf der Geltungsdauer 
vereinbaren die Vertragsparteien die für eine Gewährleistung der 
Fortsetzung und künftigen Ausweitung der wi rtschaftlichen, indu-
striellen und wissenschaftlich-technischen Zusammenarbeit erfor-
derlichen Maßnahmen. 

Je nach deren Fortentwicklung und im Einklang mit den konkre-
ten Bedürfnissen der Vertragsparteien kann dieser Vertrag in 
beiderseitigem Einvernehmen geändert oder ergänzt werden. 
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Artikel 25 

Dieser Vertrag tritt an dem Tag in Kraft, an dem die Regierun-
gen der Vertragsparteien einander mitgeteilt haben, daß die erfor-
derlichen innerstaatlichen Voraussetzungen für das Inkrafttreten 
erfüllt sind. 

Geschehen zu Bonn am 9. November 1990 in zwei Urschriften, 
jede in deutscher und russischer Sprache, wobei jeder Wortlaut 
gleichermaßen verbindlich ist. 

Für die Bundesrepublik Deutschland 

Hans-Dietrich Genscher 
H. Haussmann 

Für die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken 

Schewardnadse 
Sitarjan 
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Der Bundesminister 
für Wirtschaft 

D-5300 Bonn, 9. November 1990 

Herrn 
M. M. Nesterov 
Leiter der Delegation 
der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken 
bei den Verhandlungen über den Vertrag 
über die Entwicklung einer umfassenden Zusammenarbeit 
auf dem Gebiet der Wi rtschaft, Wissenschaft und Technik 

Herr Delegationsleiter! 

Anläßlich der Unterzeichnung des Vertrages vom 9. November 1990 zwischen der Bundes-
republik Deutschland und der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken über die Entwick-
lung einer umfassenden Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Wirtschaft, Industrie, Wissen-
schaft und Technik, beehre ich mich, Ihnen zu bestätigen, daß unter Bezugnahme auf 
Artikel 6 des genannten Vertrages während der Verhandlungen Einvernehmen über die 
folgenden Definitionen, die für die Erfüllung des Vertrages notwendig sind, erzielt wurde: 

1. „Vorübergehend" im Sinne des Artikels 6 Absatz 2 des genannten Vertrages bedeutet, 
daß sich die in diesem Absatz genannten Bürger nur für einen zeitlich begrenzten, dem 
Zweck ihrer Tätigkeit entsprechenden Zeitraum, im allgemeinen nicht länger als fünf 
Jahre in dem Hoheitsgebiet des jeweiligen anderen Landes aufhalten. 

2. „Nächste Familienangehörige" im Sinne von Artikel 6 Absatz 2 des genannten Vertra-
ges sind: 

a) Ehegatten sowie minderjährige und unterhaltsberechtigte Kinder, 

b) nahe Verwandte, die aus Alters- oder Gesundheitsgründen unterhaltsberechtigt 
sind, 

sofern diese Personen Staatsangehörige der Bundesrepublik Deutschland oder der 
Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken sind. 

Genehmigen Sie, Herr Delegationsleiter, den Ausdruck meiner vorzüglichen Hochachtung. 

Im Auftrag 

Dr. L. Schomerus 
Leiter der Delegation 
der Bundesrepublik Deutschland 
bei den Verhandlungen über den Vertrag 
über die Entwicklung einer umfassenden Zusammenarbeit 
auf dem Gebiet der Wirtscha ft, Wissenschaft und Technik 
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Denkschrift zum Vertrag 

I. Allgemeines 
Der Vertrag schafft die Grundlage für eine breit angelegte 
und zukunftsorientierte wi rtschaftliche Zusammenarbeit 
zwischen dem geeinten Deutschland und der UdSSR. 
Damit stellt er einen wichtigen Beitrag für die erfolgreiche 
Durchführung wi rtschaftlicher Reformen in der Sowjet-
union dar. Der Vertrag zielt insbesondere auf eine intensi-
vere privatwirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen den 
Unternehmen beider Länder. Dabei bezieht der Vertrag 
auch die Unternehmen aus dem Gebiet der ehemaligen 
DDR ein und behandelt Übergangsfristen, die sich aus der 
Vereinigung ergeben. 

II. Besonderes 
Der Vertrag enthält 25 Artikel; ihnen ist ein Briefwechsel 
beigefügt. 

Zu Artikel 1 

Der erste Absatz dieses Artikels enthält den Grundsatz, 
daß die Vertragsparteien auf der Grundlage der Nichtdis-
kriminierung, der Gleichbehandlung und des beiderseiti-
gen Vorteils ihre wi rtschaftlichen, industriellen und wissen-
schaftlich-technischen Beziehungen fördern wollen. 

Die Bestimmungen in den folgenden Nummern 1-5 betref-
fen Fragen der Wi rtschaftsbeziehungen, die sich in einer 
Übergangsphase aus der Integration der Wi rtschaft  der 
ehemaligen DDR in das westliche Wirtschaftssystem er-
geben. Ziel ist die Schaffung von Voraussetzungen für 
einen möglichst bruchfreien Übergang. 

Zu Nummer 1 

Beide Vertragsparteien sind an einer Fortsetzung der tradi-
tionell engen Wi rtschaftsbeziehungen zwischen der 
UdSSR und dem Gebiet der ehemaligen DDR interessiert . 
Der Erfüllung der bereits abgeschlossenen Verträge 
kommt dabei besondere Bedeutung zu. Die Gestaltung der 
Wi rtschaftsbeziehungen im einzelnen obliegt den Unter-
nehmen beider Länder. Die staatliche Seite fördert diese 
Beziehungen durch flankierende Maßnahmen. 

Insbesondere werden die Informations- und Kontakt-
möglichkeiten durch Ausbau der Handelsförderungsstelle 
bei der Botschaft Moskau und Neueinrichtung von 
Handelsförderungsstellen in Leningrad, Minsk und Kiew 
wesentlich erweitert. Ebenso beabsichtigt die deutsche 
Wi rtschaft, durch Einrichtung von Delegiertenbüros und 
einer Koordinierungsstelle in Berlin zur Erhaltung und Neu-
anbahnung von Geschäftsbeziehungen, insbesondere 
auch zwischen den Unternehmen der ehemaligen DDR 
und der UdSSR, beizutragen. Besondere Bedeutung 
kommt dabei auch der Sicherung einer kontinuierlichen 
Belieferung von Ersatzteilen für aus der ehemaligen DDR 
in die UdSSR gelieferten Maschinen und Ausrüstungen zu. 

Dabei werden die vertraglichen Beziehungen ab 1991 
nicht mehr wie bisher auf der Basis von Jahresprotokollen 
zwischen den Regierungen, sondern nunmehr von den 
Unternehmen in eigener Verantwortung gestaltet. Die Ver-
träge werden auch nicht mehr auf der Grundlage der 

bisherigen Transferrubelverrechnung, sondern in konverti-
bler Währung bei freier Ausgestaltung der Bedingungen im 
einzelnen ausgehandelt. 

Auch vorhandene Unternehmenskooperationen, die sich 
im Rahmen von Spezialisierungsabkommen zwischen 
Unternehmen der ehemaligen DDR und der UdSSR ent-
wickelt haben, werden auf der Grundlage marktwirtschaft-
licher Bedingungen fortentwickelt. 

Dabei wird die deutsche Seite die Leistungsfähigkeit der 
Wi rtschaft  in der ehemaligen DDR im Zusammenhang mit 
den generell vorgesehenen Maßnahmen der Strukturver-
besserung — insbesondere auch unter Nutzung des Instru-
mentariums der Treuhandanstalt — verbessern. Auch 
Unternehmen mit besonderem Schwerpunkt im Sowjet-
unionhandel werden mit dem Ziel einbezogen, die 
gewachsenen Wi rtschaftsbeziehungen möglichst fortzu-
setzen. 

Die EG-Kommission hat eine wohlwollende Behandlung 
der in diesem Zusammenhang unter Beihilfeaspekten rele-
vanten EG-rechtlichen Fragen zugesagt. 

Zu Nummer 2 

Die Bestimmung verdeutlicht das Anliegen beider Vertrags-
parteien, die Einfuhr aus der UdSSR in das Gebiet der 
ehemaligen DDR im Rahmen der traditionellen Waren-
ströme für eine Übergangszeit unter Beibehaltung der 
bisherigen Marktzugangsbedingungen zu ermöglichen. 
Die deutsche Seite hat sich dementsprechend bei den 
Europäischen Gemeinschaften für Ausnahmeregelungen 
eingesetzt. Die EG hat dem durch befristete Freistellungen 
bei Zöllen, nichtspezifischen mengenmäßigen Beschrän-
kungen sowie EG-Normen und -Standards entsprochen. 
Der sowjetischen Wi rtschaft  soll die Anpassung an die sich 
durch die Einbeziehung der DDR-Wirtschaft in die EG 
ergebenden neuen Anforderungen erleichtert werden. Vor-
aussetzung der Ausnahmeregelungen ist, daß die be-
günstigten Waren im Gebiet der ehemaligen DDR ver-
braucht werden. 

Darüber hinaus wird die deutsche Seite auch spezifische 
mengenmäßige Beschränkungen, deren Anwendung in 
nationaler Autonomie liegt, im Rahmen der bisherigen 
Warenströme in das Gebiet der ehemaligen DDR nicht auf 
Einfuhren aus der UdSSR anwenden. Das gilt auch für 
Kohle und Stahlprodukte. 

Die deutsche Seite wird bei der Anwendung von natio-
nalen Normen und Standards Lösungen suchen, die den 
freien Marktzugang im traditionellen Rahmen für eine 
Übergangszeit ermöglichen, soweit dem nicht gesetzlich 
geregelte Anforderungen entgegenstehen. 

Zu Nummer 3 

Die weitere Durchführung der deutsch-sowjetischen Ko-
operationsprojekte Jamburg (Erschließung von Gaslagern) 
und Kriwoi Rog (Erzanreicherungskombinat) soll von den 
Vertragsparteien geprüft werden. Bei beiden Projekten 
bringt die deutsche Seite auf Kreditbasis Bauleistungen, 
Ausrüstungen und Maschinen ein; die sowjetische Gegen- 
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leistung besteht nach den geschlossenen Vereinbarungen 
in der Lieferung von Erdgas (bei Jamburg) und Eisenerz

-

pellets (bei Kriwoi Rog). Die vertraglichen Leistungen 
wurden bisher in Transferrubel bewe rtet. Es besteht Ein-
vernehmen, die Leistungsverrechnungen ab 1991 auf kon-
vertible Währung und marktübliche Preise umzustellen. 
In diesem Zusammenhang sind neue Vereinbarungen 
über die nach dem 31. Dezember 1990 noch zu erfüllen-
den Vertragsleistungen erforderlich. Mit der Vorbereitung 
dieser Aufgabe werden Arbeitsgruppen betraut, die sich 
aus Vertretern der betroffenen Ministerien, Organisationen 
und Unternehmen beider Seiten zusammensetzen. Über 
ihre Vorschläge entscheiden die Regierungen der Ver-
tragspartner. 

Zu Nummer 4 
Vereinbarungen über die Errichtung von Objekten auf dem 
Gebiet der beiden Vertragspartner werden darauf unter-
sucht, ob und in welcher Form sie unter den neuen wirt-
schaftlichen und technischen Bedingungen fortzusetzen 
sind. Ebenfalls sind die sich aus einer möglichen Einstel-
lung der Zusammenarbeit ergebenden Abwicklungsfragen 
einschließlich möglicher finanzieller Ansprüche zu klären. 
Zu diesem Zweck werden gleichfalls gemischte Arbeits-
gruppen zwecks Erarbeitung von Vorschlägen an die 
Regierungen eingesetzt. Bei den betroffenen Koopera-
tionsobjekten handelt es sich insbesondere auch um Kra ft

-werksbauten in der ehemaligen DDR mit sowjetischer 
Beteiligung. 

Zu Nummer 5 
Die Regelung stellt klar, daß die Abwicklung der noch von 
den Unternehmen und Organisationen der ehemaligen 
DDR und der UdSSR abgeschlossenen Lieferverträge 
ausschließlich Angelegenheit der jeweiligen Vertragspart-
ner ist. Die Rechtsfolgen im einzelnen ergeben sich aus 
den für den Warenverkehr zwischen den RGW-Ländern 
vereinbarten „Allgemeinen Bedingungen". Sie haben den 
Rechtscharakter eines speziellen Kaufrechts. 

Zu Artikel 2 
Die Bestimmung enthält eine generelle Aussage, die 
Weiterentwicklung der wi rtschaftlichen, industriellen und 
wissenschaftlich-technischen Zusammenarbeit zu fördern 
und dabei insbesondere den Mittelstand in diese Zusam-
menarbeit einzubeziehen. 

Zu Artikel 3 
Die Bestimmung enthält die Bezugnahme auf das 
Abschließende Dokument des KSZE-Folgetreffens von 
Wien sowie auf den Vertrag der Europäischen Wirtschafts-
gemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft 
mit der UdSSR über den Handel und die handelspolitische 
und wi rtschaftliche Zusammenarbeit sowie die allgemeine 
Bemühensklausel, im Rahmen der genannten Vereinba-
rungen Handelshemmnisse jeglicher Art  abzubauen und 
Bedingungen zu schaffen, die den Ausbau und die Inten-
sivierung der Handels- und Wi rtschaftsbeziehungen 
gewährleisten. 

Zu Artikel 4 
Die Bestimmung unterstreicht die Bedeutung der Finanzie

-

rung und von Krediten für die Wi rtschaftsbeziehungen. 

Darüber hinaus enthält die Bestimmung die generelle 
Bereitschaftserklärung, Ausfuhrgewährleistungen für Kre-
dite zu möglichst günstigen Bedingungen verfügbar zu 
machen, soweit dies im Rahmen der jeweils geltenden 
nationalen und internationalen Rechtsvorschriften und 
Regeln möglich ist. 
Ferner enthält die Bestimmung auch die Bestätigung der 
Bereitschaft in der Europäischen Bank für Wiederaufbau 
und Entwicklung sowie in anderen multilateralen Finanzie-
rungsinstitutionen zusammenzuwirken. Gedacht ist hier 
z. B. an den IWF oder die Weltbank. 

Zu Artikel 5 
Diese Bestimmung enthält den allgemeinen Hinweis auf 
den mit der UdSSR geschlossenen und bisher nur in der 
Bundesrepublik ratifizierten Investitionsschutzvertrag und 
die Bedeutung dieses Vertrages für die wi rtschaftliche 
Zusammenarbeit. Bei dieser Gelegenheit unterstrich die 
deutsche Seite auch die Notwendigkeit einer baldigen 
Ratifizierung der Verträge durch die Sowjetunion. 

Zu Artikel 6 
Hier ist die Niederlassungsfreiheit von Vertretungen von 
Firmen und Organisationen beider Länder sowie die Meist-
begünstigung hinsichtlich der wi rtschaftlichen Tätigkeit der 
Vertretungen und deren Führungs- und Fachkräfte ge-
regelt. 
Ferner regelt diese Bestimmung die Fragen der Mithilfe bei 
der Erteilung von Aufenthaltsgenehmigungen und Arbeits-
erlaubnissen sowie anderer Formalitäten, die im Zusam-
menhang mit der geschäftlichen Tätigkeit der genannten 
Kräfte und deren nächsten Familienangehörigen stehen. 
In einem Briefwechsel zu dieser Bestimmung sind die 
Begriffe „nächste Familienangehörige" und „vorüber-
gehend" erläutert. 
Schließlich enthält die Bestimmung die Meistbegünsti-
gungsklausel für Arbeitnehmer der jeweils anderen Ver-
tragspartei. 

Zu Artikel 7 
In dieser Bestimmung erklären die Vertragsparteien ihre 
Bereitschaft zur Handelsförderung durch bestimmte nicht 
abschließend aufgezählte Maßnahmen wie Veranstaltung 
von Seminaren, Messen und Ausstellungen, Werbung, 
Beratung. 

Zu Artikel 8 
Diese Bestimmung enthält den Grundsatz der freien Wahl 
der wirtschaftlichen Zusammenarbeit, soweit sie sich im 
Einklang mit den jeweils geltenden Gesetzen befindet. 

Zu Artikel 9 
Nach dieser Bestimmung soll die Zusammenarbeit bei 
Rohstoffen und Energie sowie die indust rielle und wissen-
schaftlich-technische Zusammenarbeit bei Umwandlung 
und Verbrauch von Energie — insbesondere hinsichtlich 
Umweltschutz — intensiviert werden. 
Ferner wird auf einen Ausbau der Zusammenarbeit auf der 
Grundlage des Umweltschutzabkommens zwischen den 
Vertragsparteien verwiesen. 
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Zu Artikel 10 
Diese Bestimmung enthält eine allgemeine Verhaltens-
klausel hinsichtlich der Zusammenarbeit auf höchstmög-
lichem technischen Niveau und der Ausschöpfung aller 
unternehmerischen, natürlichen und personellen Ressour-
cen. 
Fernerhin erklären die Vertragsparteien ihre Bereitschaft 
zur Zusammenarbeit bei der Modernisierung und Schaf-
fung neuer industrieller und landwirtschaftlicher Objekte in 
beiden Ländern. 

Zu Artikel 11 
Nach dieser Bestimmung werden die Vertragsparteien die 
Zusammenarbeit auf Gebieten, wie z. B. kommerzielle 
Nutzung des Weltraums, der Ressourcen der Weltmeere, 
der Konversion der Rüstungsproduktion, organisieren. 

Zu Artikel 12 
Diese Bestimmung enthält die Vereinbarung, im Bereich 
der Produktion von landwirtschaftlichen Gütern, deren Ver-
arbeitung, Lagerung und Transport  zusammenzuarbeiten. 
In diesen Bereichen sowie bei der Herstellung von 
Konsumgütern wird die Durchführung von Pilotprojekten 
für geeignet gehalten. 

Zu Artikel 13 
Nach dieser Bestimmung vereinbaren beide Vertrags-
parteien, beim Städte-, Wohnungs-, Industrie- und Stra-
ßenbau zusammenzuarbeiten und dabei den Schutz der 
historischen und kulturellen Denkmäler zu unterstützen. 
Daneben soll ein umfassender Informationsaustausch zu 
allen Fragen der Regionalentwicklung, zum Ausgleich des 
Regionalgefälles und zur Verbesserung der Beschäfti-
gungslage in diesem Bereich gefördert werden. 

Zu Artikel 14 
Diese Bestimmung enthält den Gedanken des gesamt-
europäischen Wirtschaftsraumes und die Zusammenarbeit 
bei multilateralen Großprojekten. 

Zu Artikel 15 
Aufgrund der sich aus dem Übergang zur Marktwirtschaft 
ergebenden Notwendigkeit des Umdenkens insbesondere 
auf der Führungsebene wurde zwischen den Vertrags-
parteien eine Erweiterung der Zusammenarbeit bei der 
Aus- und Weiterbildung vereinbart. Die Mittel hierfür sind 
im Haushalt des Auswärtigen Amtes angesetzt. Für eine 
Vertiefung der Zusammenarbeit hat das Auswärtige Amt 
für das Haushaltsjahr 1991 vermehrte Finanzmittel ange-
meldet. 

Zu Artikel 16 
Nach dieser Bestimmung wollen beide Vertragsparteien 
den Export  auf Märkte von Drittländern — auch mit Unter-
stützung von Ausfuhrgewährleistungen — fördern, jedoch 
nicht in der Form von Subventionen oder finanziellen 
Leistungen. 

Zu Artikel 17 
Nach dieser Vorschrift bilden beide Seiten Expertengrup

-

pen, um in Fragen der makroökonomischen Entwicklung 

zu beraten und den Erfahrungsaustausch über marktwirt-
schaftliche Mechanismen zu fördern. 

Zu Artikel 18 
Diese Bestimmung regelt die weitere Entwicklung der 
Zusammenarbeit insbesondere im wissenschaftlich-tech-
nischen Bereich, die auf der Grundlage des zwischen den 
Vertragsparteien bereits 1986 geschlossenen Abkom-
mens über die wissenschaftlich-technische Zusammen-
arbeit und den entsprechenden Fachvereinbarungen 
erfolgen soll. 
Dabei kann sich diese Zusammenarbeit auch auf die 
Finanzierung von Einzelprojekten, die beide Seiten für 
nützlich halten, erstrecken. 

Zu Artikel 19 
Nach dieser Bestimmung werden die Vertragsparteien den 
freien Informationszugang und -austausch sicherstellen. 

Darüber hinaus wird die Zusammenarbeit zwischen den 
statistischen Diensten vereinbart sowie die Bedeutung der 
Normung/Standardisierung für die Wirtschaftsbeziehun-
gen festgestellt. 

Zu Artikel 20 

Diese Bestimmung verweist auf die im Rahmen der beste-
henden Abkommen eingesetzten bilateralen Kommissio-
nen und überträgt diesen die sich aus diesem Vertrag 
ergebenden Aufgaben. Dabei wird eine mindestens einmal 
jährlich abzuhaltende Tagung festgelegt. 

Zu Artikel 21 

Nach dieser Bestimmung können völkerrechtliche Verein-
barungen, die das unbewegliche Vermögen der einen 
Vertragspartei im jeweiligen Hoheitsgebiet der anderen 
betreffen, nur nach den Regeln des Völkerrechts geändert 
oder gekündigt werden. Über die Einzelheiten, insbeson-
dere welche Liegenschaften darunterfallen, werden die 
Vertragsparteien sich konsultieren. 

Zu Artikel 22 

Diese Bestimmung stellt lediglich die Tatsache fest, daß 
die Aufzählung der Zusammenarbeitsbereiche nicht 
erschöpfend ist und die Zusammenarbeit auf andere 
Bereiche ausgeweitet werden kann. 

Zu Artikel 23 

Nach dieser Bestimmung genießen die zwischen der ehe-
maligen DDR und der Sowjetunion geschlossenen Verein-
barungen in den unter diesen Vertrag fallenden Bereichen 
Vertrauensschutz. Die weitere Behandlung soll im Rah-
men von Konsultationen geprüft werden. 

Zu Artikel 24 

Der Vertrag gilt zunächst zwanzig Jahre. Zwölf Monate vor 
Vertragsablauf können die Vertragsparteien weitere Maß-
nahmen vereinbaren. Außerdem kann der Vertrag jeder-
zeit den sich ändernden Verhältnissen angepaßt werden. 

Zu Artikel 25 

Diese Bestimmung regelt das Inkrafttreten. Sie ist rechtlich 
nicht bedenklich, weil der Vertrag keine unmittelbaren 
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normativen Wirkungen zugunsten oder zu Lasten Dritter 
entfaltet. 

Ill. Briefwechsel 

Anläßlich der Unterzeichnung des Vertrages wurde ein 
Briefwechsel geführt. 

Der Briefwechsel spricht die Frage der Auslegung der 
Begriffe „vorübergehend" und „nächste Angehörige" im 
Rahmen des Artikels 6 an. Durch den Briefwechsel wird 
die Definition der beiden Begriffe festgelegt und im Fall der 
„nächsten Angehörigen" dem Wortlaut des Artikels I Num-
mer 3 des Aufenthalts- und Abzugsvertrages angepaßt. 


